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1. WORAUF SIE BEI INVESTI-

TIONEN IM JAHR 2023 ACHTEN 
SOLLTEN 

In diesem Jahr gibt es wieder einige Be-

sonderheiten, die bei noch geplanten In-

vestitionen zu beachten sind: degressive 

Abschreibung, beschleunigte Abschreibung 

bei Gebäuden und investitionsbedingter 

Gewinnfreibetrag. 

1.1  Degressive Abschreibung 

Für nach dem 30.6.2020 angeschaffte 

oder hergestellte Wirtschaftsgüter kann 

die Abschreibung mit einem unveränderli-

chen Prozentsatz von bis zu 30% vom 

jeweiligen (Rest)buchwert erfolgen 

(=degressive Abschreibung). Bei Inbe-

triebnahme in der zweiten Jahreshälfte 

steht eine Halbjahresabschreibung zu.  

Ausgenommen sind: 

- Gebäude und andere Wirtschaftsgüter, 

die Sonderabschreibungsregeln unter-

liegen, 

- KFZ mit CO2-Emissionswerten von 

mehr als 0 g/km, 

- unkörperliche Wirtschaftsgüter, die 

nicht den Bereichen Digitalisierung, 

Ökologisierung und Gesundheit/Life-

Science zuzuordnen sind, 

- gebrauchte Wirtschaftsgüter, 

- Anlagen zur Förderung, Transport, 

Speicherung oder Nutzung fossiler 

Energieträger. 

Die höhere Abschreibung zu Beginn der 

Nutzungsdauer führt bei langlebigen Wirt-

schaftsgütern zu Liquiditätsvorteilen, da 

mit dem Höchstsatz von 30% nach zwei 

Jahren bereits 51% und nach drei Jahren 

rd 66% abgeschrieben sind. Ein einmali-

ger Wechsel von degressiver zu linearer 

Abschreibung ist möglich und wird sinnvoll 

sein, wenn die lineare Abschreibung nach 

einigen Jahren höher ist als die degressi-

ve. 

Achtung: Für Gewinnermittler gemäß § 5 

Abs 1 EStG gilt für ab dem 1.1.2023 an-

geschaffte oder hergestellte Wirtschafts-

güter die Maßgeblichkeit des Unterneh-

mensrechts (§ 124b Z 356 EStG). Das 

bedeutet, dass eine degressive Abschrei-

bung nur dann steuerlich gewählt werden 

kann, wenn diese auch in der Unterneh-

mensbilanz gewählt wird (ausgenommen 

davon sind Energieerzeugungsunterneh-

men bis zum 31.12.2025). 

 

1.2 Beschleunigte AfA bei Anschaf-

fung oder Herstellung von Gebäuden 

Für Gebäude, die nach dem 30. Juni 2020 

angeschafft oder hergestellt worden sind, 

ist eine beschleunigte AfA vorgesehen. 

Der Abschreibungsprozentsatz von Ge-

bäuden beträgt ohne Nachweis der Nut-

zungsdauer 2,5% bzw 1,5% bei für 

Wohnzwecke überlassenen Gebäuden. Im 

Jahr, in dem die AfA erstmalig zu berück-

sichtigen ist, kann höchstens das Dreifa-

che des bisher zulässigen Höchstsat-

zes (also 7,5% bzw 4,5%) und im darauf-

folgenden Jahr höchstens das Zweifache 

(also 5% bzw 3%) abgeschrieben werden. 

Ab dem zweitfolgenden Jahr erfolgt die 

Bemessung der AfA wieder mit den Nor-

malsätzen. Die Halbjahresabschreibungs-

regelung ist nicht anzuwenden, sodass 

auch bei Anschaffung oder Herstellung im 

zweiten Halbjahr der volle Jahres-AfA-

Betrag aufwandswirksam ist. 

 

Achtung: Bei Miethäusern, die vor 1915 

erbaut wurden, kann auch ohne Gutach-

ten ein AfA-Satz von höchstens 2% ange-

wendet werden. Dieser begünstigte AfA-

Satz kann nicht in Kombination mit der 

beschleunigten AfA angewendet werden. 

Wird eine langfristige Vermietung ange-

Steuertipps für Unternehmer 
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strebt, so muss der gesamte Abschrei-

bungszeitraum betrachtet werden. Die 

beschleunigte AfA bewirkt nämlich eine 

steuerliche Nutzungsdauer von 63,67 Jah-

ren, die besondere AfA für Alt-

Mietgebäuden eine steuerliche Nutzungs-

dauer von 50 Jahren. Diese Differenz von 

13,67 Jahren kann von der anfänglich hö-

heren beschleunigten Abschreibung nicht 

kompensiert werden. In einer Barwertbe-

trachtung zeigt sich, dass bereits nach 

dem 11. Jahr der begünstigte AfA-Satz 

von 2 % der beschleunigten AfA vorzuzie-

hen ist. 

 

1.3 Halbjahresabschreibung, GWG 

und stille Reserven 

- Wenn noch heuer Investitionen getätigt 

werden und das angeschaffte Wirt-

schaftsgut auch noch bis zum 31. De-

zember 2023 in Betrieb genommen 

wird, steht die Halbjahresabschrei-

bung zu.  

- Investitionen mit Anschaffungskosten 

bis € 1.000 (exklusive USt bei Vor-

steuerabzug) können sofort als ge-

ringwertige Wirtschaftsgüter 

(GWG) abgesetzt werden.  

- Stille Reserven aus der Veräußerung 

von mindestens seit sieben Jahren (15 

Jahren bei Grundstücken) im Betriebs-

vermögen befindlichen Anlagegütern 

können unter bestimmten Vorausset-

zungen bei natürlichen Personen auf 

Ersatzbeschaffungen übertragen o-

der einer Übertragungsrücklage zu-

geführt werden. 

 

2. DISPOSITION ÜBER ERTRÄGE 

/ EINNAHMEN BZW AUFWEN-
DUNGEN / AUSGABEN 

Bilanzierer haben durch Vorziehen von 

Aufwendungen und Verschieben von 

Erträgen einen gewissen Gestaltungs-

spielraum. Beachten Sie auch, dass bei 

halbfertigen Arbeiten und Erzeugnissen 

eine Gewinnrealisierung unterbleibt.   

Einnahmen-Ausgaben-Rechner können 

ebenfalls durch Vorziehen von Ausga-

ben (zB Akonto auf Wareneinkäufe, Mie-

ten 2024 oder GSVG-

Beitragsnachzahlungen für das Jahr 2023) 

und Verschieben von Einnahmen in das 

Folgejahr ihre Einkünfte steuern. Dabei ist 

aber zu beachten, dass regelmäßig wie-

derkehrende Einnahmen und Ausgaben, 

die 15 Tage vor oder nach dem Jahresen-

de bezahlt werden, dem Jahr zuzurechnen 

sind, zu dem sie wirtschaftlich gehören. 

 

Diese Dispositionen sind im Jahr 2023 

besonders interessant, da im Jahr 2024 

folgende nachhaltige Steuerentlastungen 

durchgeführt werden: 

 Senkung der 3.Tarifstufe der Ein-

kommensteuer von 41% auf 

40%  

 Valorisierung der Tarifgrenzen im 

Rahmen der Abschaffung der „kal-

ten Progression“ 

 Senkung der Körperschaftsteuer 

von 24% auf 23% 

 

TIPP: Diese Steuersenkungen führen in 

aller Regel dazu, dass Ausgaben (sofern 

mit Gewinnen verrechenbar) im Jahr 2023 

getätigt bzw Einnahmen möglichst im Jahr 

2024 erzielt werden sollten.  

 

3. STEUEROPTIMALE VERLUST-
VERWERTUNG 

3.1 Verrechnung von Verlustvorträ-

gen 

Vortragsfähige Verluste können bei der 

Körperschaftsteuer nur mit bis zu 

75% des Gesamtbetrags der Einkünfte 

verrechnet werden. Ausgenommen von 
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dieser 25%igen Mindestbesteuerung sind 

ua Liquidations- und Sanierungsgewinne 

sowie Gewinne aus der Veräußerung von 

(Teil-)Betrieben und Mitunternehmerantei-

len. Bei der Einkommensteuer sind vor-

getragene Verluste zu 100% mit dem 

Gesamtbetrag der Einkünfte zu verrech-

nen. Diese Regelung führt in jenen Fällen 

zu Nachteilen, in denen die vortragsfähi-

gen Verluste annähernd so hoch wie der 

Gesamtbetrag der Einkünfte sind, da die 

Vorteile der niedrigen Tarifstufen bei der 

Einkommensteuer nicht ausgenützt wer-

den können und auch Sonderausgaben 

und außergewöhnliche Belastungen steu-

erlich ins Leere gehen.  

 

TIPP: Auch der Verlust eines Einnahmen-

Ausgaben-Rechners ist unbeschränkt vor-

tragsfähig. 

3.2. Verlustverwertung bei Kapitalge-

sellschaften durch Gruppenbesteue-

rung  

Die innerhalb einer Unternehmensgruppe 

bei einzelnen in- oder ausländischen Kapi-

talgesellschaften angefallenen Verluste 

können im Rahmen der Gruppenbesteue-

rung steueroptimal verwertet werden. 

Für die Begründung einer steuerlichen 

Unternehmensgruppe ist neben der ab 

Beginn des Wirtschaftsjahres erforderli-

chen finanziellen Verbindung (Kapital-

beteiligung von mehr als 50% und Mehr-

heit der Stimmrechte) die Stellung eines 

Gruppenantrags beim zuständigen Fi-

nanzamt erforderlich.  

Dieser muss spätestens vor dem Bilanz-

stichtag (der einzubeziehenden Gesell-

schaft) jenes Jahres gestellt werden, für 

das er erstmals wirksam sein soll. Kapital-

gesellschaften, die auf den 31.12.2023 

bilanzieren und die bereits seit Beginn 

ihres Wirtschaftsjahres (im Regelfall seit 

1.1.2023) im Sinne der obigen Ausfüh-

rungen finanziell verbunden sind, können 

daher durch die Stellung eines Grup-

penantrags bis zum 31.12.2023 noch 

für das gesamte Jahr 2023 eine steuer-

liche Unternehmensgruppe bilden bzw in 

eine bereits bestehende Gruppe aufge-

nommen werden. Sie können damit die im 

Jahr 2023 bei einzelnen Gruppengesell-

schaften erwirtschafteten Verluste noch 

im Jahr 2023 von den Gewinnen 2023 

anderer Gruppengesellschaften steuerlich 

absetzen.  

Beachten Sie auch, dass für Vorgruppen-

verluste von Gruppenmitgliedern, die mit 

eigenen Gewinnen des Gruppenmitglieds 

zu verrechnen sind, die 75% Verlustver-

rechnungsgrenze nicht gilt.  

 

Durch die Einbeziehung ausländischer 

Tochtergesellschaften können auch Aus-

landsverluste – entsprechend der Betei-

ligungen - in Österreich verwertet werden. 

Allerdings können nur ausländische Kapi-

talgesellschaften aus einem EU-Staat oder 

einem Drittstaat, mit dem eine umfassen-

de Amtshilfe besteht, in die Unterneh-

mensgruppe einbezogen werden. Verluste 

ausländischer Gruppenmitglieder können 

im Jahr der Verlustzurechnung höchs-

tens im Ausmaß von 75% des gesam-

ten inländischen Gruppeneinkommens 

berücksichtigt werden. Die verbleibenden 

25% gehen in den Verlustvortrag des 

Gruppenträgers ein.  

 

TIPP: Die Gruppenbesteuerung kann 

überdies auch zur steueroptimalen Ver-

wertung von Finanzierungskosten im 

Zusammenhang mit dem Erwerb von An-

teilen an einer Kapitalgesellschaft verwen-

det werden, außer die Anteile wurden von 

einer Konzerngesellschaft oder einem Ge-

sellschafter mit beherrschendem Einfluss 

erworben. 
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3.3 Verluste bei kapitalistischen Mit-

unternehmern nur vortragsfähig 

Bei natürlichen Personen sind Verluste als 

kapitalistischer Mitunternehmer nicht aus-

gleichsfähig, insoweit dadurch ein negati-

ves steuerliches Kapitalkonto entsteht. 

Derartige Verluste sind als Wartetasten-

verluste für künftige Gewinne (oder Einla-

gen) aus derselben Einkunftsquelle vor-

tragsfähig.  

 

4. GEWINNFREIBETRAG / IN-

VESTITIONSFREIBETRAG 

4.1 Gewinnfreibetrag  

Als Abgeltung für die begünstigte Be-

steuerung des 13./14. Gehalts der Lohn-

steuerpflichtigen steht allen einkommen-

steuerpflichtigen natürlichen Personen der 

Gewinnfreibetrag (GFB) unabhängig 

von der Gewinnermittlungsart zu. Der GFB 

beträgt ab dem Jahr 2023 bis zu 15% 

des Gewinns, max € 45.950 pro Jahr. 

 

Gewinn in 

€ 

%-Satz 

GFB 
GFB in € 

insgesamt 

€ 

Bis 30.000 15% 4.500 4.500 

30.000-

175.000 
13% 18.850 23.350 

175.000 – 

350.000 
7% 12.250 35.000 

350.000 – 

580.000 
4,5% 10350 45.950 

über 

580.000 
0% 0 45.950 

 

Ein Grundfreibetrag von 15% von bis zu 

€ 30.000 Gewinn steht Steuerpflichtigen 

automatisch zu (15% von € 30.000 =      

€ 4.500). Für Gewinne über € 30.000 

steht ein über den Grundfreibetrag hin-

ausgehender (investitionsbedingter) 

GFB nur zu, wenn der Steuerpflichtige im 

betreffenden Jahr bestimmte Investitio-

nen getätigt hat. Als begünstigte Investi-

tionen kommen ungebrauchte, abnutz-

bare körperliche Wirtschaftsgüter mit 

einer Nutzungsdauer von mindestens vier 

Jahren in Betracht, wie beispielsweise Ma-

schinen, Betriebs- und Geschäftsausstat-

tung, LKW, Hardware und Gebäudeinvesti-

tionen ab Fertigstellung. Ausgeschlossen 

sind PKW, Software und gebrauchte Wirt-

schaftsgüter. Auch bestimmte Wertpa-

piere können für die Geltendmachung 

eines investitionsbedingten GFB herange-

zogen werden. Das sind alle Anleihen 

sowie Anleihen- und Immobilien-

fonds, welche als Deckungswertpapiere 

für die Pensionsrückstellung zugelassen 

sind. 

 

Diese Wertpapiere müssen ab dem An-

schaffungszeitpunkt mindestens vier Jahre 

als Anlagevermögen gewidmet werden. 

Am einfachsten ist es nach wie vor, die für 

den investitionsbedingten GFB erforderli-

che Investitionsdeckung bei Gewinnen 

über € 30.000 durch den Kauf der be-

günstigten Wertpapiere zu erfüllen. Für 

den GFB angeschaffte Wertpapiere können 

jederzeit verpfändet werden. Um den GFB 

optimal zu nutzen, sollte etwa bis Mitte 

Dezember gemeinsam mit dem Steuerbe-

rater der erwartete steuerliche Jahresge-

winn 2023 geschätzt und der voraussicht-

lich über € 4.500 (= Grundfreibetrag!) 

liegende Gewinnfreibetrag nach den oben 

dargestellten Stufen ermittelt und in ent-

sprechender Höhe Wertpapiere gekauft 

werden. Die Wertpapiere müssen bis zum 

31.12.2023 auf Ihrem Depot eingelie-

fert sein! 
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TIPP: Auch für selbständige Nebenein-

künfte (zB aus einem Werk- oder freien 

Dienstvertrag), Bezüge eines selbständig 

tätigen Gesellschafter-

Geschäftsführers oder Aufsichtsrats- 

und Stiftungsvorstandsvergütungen 

steht der GFB zu. 

Hinweis: Bei Inanspruchnahme einer 

Betriebsausgabenpauschalierung 

steht nur der Grundfreibetrag (€ 4.500) 

zu. 

 

Achtung: Beachten Sie, dass bei einer 

Betriebsveräußerung oder Betriebsaufga-

be der GFB nachversteuert werden 

muss, sofern die Mindestbehaltedauer von 

4 Jahren nicht erfüllt ist. Bei einer Be-

triebsaufgabe auf Grund von höherer Ge-

walt (zB Tod des Steuerpflichtigen ohne 

Übergang bzw Fortführung des Betriebs 

im Rahmen der Erbfolge) oder infolge be-

hördlichen Eingriffs unterbleibt eine Nach-

versteuerung. 

 

4.2 Investitionsfreibetrag  

Mit dem Wirtschaftsjahr 2023 wurde der 

neue Investitionsfreibetrag einge-

führt. Der Investitionsfreibetrag führt zu 

einer zusätzlichen Abschreibung von 

10% (bei klimafreundlichen Investiti-

onen 15%) der Anschaffungskosten der 

Anlagegüter (für maximal € 1 Mio An-

schaffungskosten pa). Voraussetzung für 

die Geltendmachung des Investitionsfrei-

betrags ist, dass die entsprechenden Wirt-

schaftsgüter eine betriebsgewöhnliche 

Nutzungsdauer von mindestens vier Jah-

ren haben und einem inländischen Betrieb 

bzw einer inländischen Betriebsstätte zu-

zuordnen sind. Ausgenommen vom In-

vestitionsfreibetrag sind folgende Wirt-

schaftsgüter:  

 Wirtschaftsgüter, für die der investi-

tionsbedingte Gewinnfreibetrag 

geltend gemacht wird 

 Wirtschaftsgüter, für die ausdrücklich 

eine Sonderform der Abschreibung 

vorgesehen ist, ausgenommen KFZ 

mit einem CO2-Emissionswert von 

0 g/km 

 Geringwertige Wirtschaftsgüter 

 Unkörperliche Wirtschaftsgüter (au-

ßer aus den Bereichen Digitalisierung, 

Ökologisierung und Gesundheit/Life-

Science) 

 Gebrauchte Wirtschaftsgüter 

 Anlagen, die der Förderung, dem 

Transport oder Speicherung fossiler 

Energieträger dienen 

 

TIPP: Der Investitionsfreibetrag ist 

ein Wahlrecht, welches im Jahr der 

Anschaffung oder Herstellung mit der 

Steuererklärung ausgeübt werden muss. 

Da der Investitionsfreibetrag nicht gleich-

zeitig mit dem investitionsbedingten Ge-

winnfreibetrag geltend gemacht werden 

kann, empfiehlt es sich, für jedes Wirt-

schaftsgut einen Vorteilhaftigkeitsver-

gleich anzustellen.  

 

5. WAS SIE BEI DER STEUER-

PLANUNG FÜR 2023 BEACHTEN 
SOLLTEN 

5.1  Langfristige Rückstellungen  

Langfristige Rückstellungen sind mit ei-

nem fixen Zinssatz von 3,5% über die 

voraussichtliche Laufzeit abzuzinsen.   

 

5.2  Managergehälter  

Die steuerliche Absetzbarkeit von Mana-

gervergütungen ist mit € 500.000 brutto 

pro Person und Wirtschaftsjahr gedeckelt. 

Diese Bestimmung ist aber nicht nur auf 

Managergehälter anzuwenden, sondern 

betrifft alle echten Dienstnehmer und ver-
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gleichbar organisatorisch eingegliederte 

Personen (inklusive überlassene Perso-

nen), unabhängig davon, ob sie aktiv tätig 

sind oder in der Vergangenheit Arbeits- 

oder Werkleistungen erbracht haben. 

Freiwillige Abfertigungen und Abfin-

dungen sind nur mehr insoweit als Be-

triebsausgabe abzugsfähig, als sie beim 

Empfänger dem Grunde nach der begüns-

tigten Besteuerung mit 6% gem § 67 

Abs 6 EStG unterliegen oder im Rahmen 

von Sozialplänen ausgezahlt werden (§ 20 

Abs 1 Z 8 EStG). 

 

5.3 Pauschale Forderungswertbe-

richtigungen und pauschale Rückstel-

lungen 

Seit dem Wirtschaftsjahr 2021 sind pau-

schale Forderungswertberichtigungen 

sowie die Bildung von pauschalen 

Rückstellungen steuerlich zulässig. In 

beiden Fällen ist für die Bildung der unter-

nehmensrechtliche Ansatz maßgeblich. 

Die steuerliche Berücksichtigung von pau-

schalen Rückstellungen beschränkt sich 

allerdings auf Rückstellungen für sonstige 

ungewisse Verbindlichkeiten. Pauschale 

Drohverlustrückstellungen sowie Auf-

wandsrückstellungen bleiben steuerlich 

ausgeschlossen. 

Eine pauschale Forderungswertberichti-

gung darf auch für Forderungen erfolgen, 

die bereits vor dem 1.1.2021 entstanden 

sind. Pauschale Rückstellungen dürfen 

ebenfalls gebildet werden, wenn der An-

lass für die erstmalige Bildung bereits vor 

dem 1.1.2021 liegt. In solchen Fällen sind 

allerdings die Wertberichtigungs- bzw 

Rückstellungsbeträge auf das Jahr 

2021 und gleichmäßig auf die folgen-

den vier Wirtschaftsjahre zu vertei-

len.  

 

 

5.4  Gebäudeentnahme zum Buchwert 

Entnahmen aus dem Betriebsvermögen in 

das Privatvermögen sind grundsätzlich mit 

dem Teilwert im Zeitpunkt der Entnahme 

zu bewerten. Dabei wurden bei Betriebs-

gebäuden regelmäßig stille Reserven auf-

gedeckt, welche im Entnahmezeitpunkt zu 

versteuern sind. Seit dem 1.7.2023 er-

folgt die Entnahme von Betriebsge-

bäuden zum Buchwert und führt somit 

zu keiner Realisation der stillen Reserven. 

Dadurch entfällt eine unmittelbare steuer-

liche Auswirkung. In diesem Zusammen-

hang wird präzisiert, dass die Hersteller-

befreiung nur dann gilt, wenn das Gebäu-

de im Privatvermögen hergestellt wurde.  

 

Selbst hergestellte Gebäude (im Be-

triebsvermögen) bleiben nach Entnahme 

ins Privatvermögen also steuerhängig. 

Durch die Neuregelung entfällt damit die 

dadurch obsolet gewordene Gebäudebe-

günstigung bei Betriebsaufgabe. Bei Be-

triebsaufgaben, die zur Besteuerung mit 

dem Hälftesteuersatz berechtigen (60. 

Lebensjahr vollendet oder Erwerbsunfä-

higkeit, etc) dürfen aber auf Antrag die 

stillen Reserven des Gebäudes – unter 

Anwendung des Häftesteuersatzes - be-

steuert und damit das Gebäude steuerlich 

auf den gemeinen Wert aufgewertet wer-

den (§ 24 Abs 6 EStG idF AbgÄG 2023). 

 

Anmerkung: Nach einer steuerfreien Ge-

bäudeentnahme ist es möglich, eine Ver-

äußerung eines aus dem Betriebsvermö-

gen entnommenen Gebäudes steuerfrei 

zu stellen, indem dieses nach der Ent-

nahme und vor Veräußerung für 5 Jahre 

durchgehend als Hauptwohnsitz für den 

Steuerpflichtigen dient bzw gedient hat.  
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6. SPENDEN AUS DEM BE-
TRIEBSVERMÖGEN  

Spenden aus dem Betriebsvermögen an 

bestimmte im Gesetz genannte begünstig-

te Institutionen sind grundsätzlich bis 

maximal 10% des Gewinns des laufen-

den Wirtschaftsjahres steuerlich absetz-

bar. Als Obergrenze gilt der Gewinn vor 

Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags. 

Damit derartige Spenden noch im Jahr 

2023 abgesetzt werden können, müssen 

sie bis spätestens 31.12.2023 geleistet 

werden (für weitere Details siehe Ausfüh-

rungen zu „Spenden als Sonderausga-

ben“). 

Zusätzlich zu diesen Spenden sind als 

Betriebsausgaben auch Geld- und Sach-

spenden im Zusammenhang mit der Hil-

festellung bei (nationalen und inter-

nationalen) Katastrophen (insbesonde-

re bei Hochwasser-, Erdrutschungs-, Ver-

murungs- und Lawinenschäden) absetzbar 

und zwar betragsmäßig unbegrenzt! 

Auch kriegerische Ereignisse, Terroran-

schläge oder sonstige humanitäre Kata-

strophen (zB Seuchen, Hungersnöte, 

Flüchtlingskatastrophen) gelten als Kata-

strophenfall iSd EStG.  Voraussetzung ist, 

dass sie als Werbung entsprechend ver-

marktet werden (zB durch Erwähnung auf 

der Homepage oder in Werbeprospekten 

des Unternehmens). 

 

TIPP: Steuerlich absetzbar sind auch 

Sponsorbeträge an diverse gemeinnüt-

zige, kulturelle, sportliche und ähnliche 

Institutionen (Oper, Museen, Sportverei-

ne, etc), wenn damit eine angemessene 

Gegenleistung in Form von Werbeleis-

tungen verbunden ist. Bei derartigen 

Zahlungen handelt es sich dann nämlich 

nicht um Spenden, sondern um echten 

Werbeaufwand. 

 

7. FORSCHUNGSPRÄMIE 

Für Forschungsaufwendungen (For-

schungsausgaben) aus eigenbetrieblicher 

Forschung kann eine Forschungsprämie 

von 14% beantragt werden. Die prä-

mienbegünstigten Forschungsaufwendun-

gen (Ausgaben) bei eigenbetrieblicher 

Forschung sind betragsmäßig nicht gede-

ckelt. Prämien für Auftragsforschungen 

können hingegen nur für Forschungsauf-

wendungen (Ausgaben) bis zu einem 

Höchstbetrag von € 1 Mio pro Wirt-

schaftsjahr geltend gemacht werden. 

Gefördert werden generell Aufwendungen 

(Ausgaben) „zur Forschung und experi-

mentellen Entwicklung“ (dh sowohl Grund-

lagenforschung als auch angewandte und 

experimentelle Forschung im Produktions- 

und Dienstleistungsbereich, zB auch Auf-

wendungen bzw Ausgaben für bestimmte 

Softwareentwicklungen und grundlegend 

neue Marketingmethoden). Die Forschung 

muss in einem inländischen Betrieb oder 

einer inländischen Betriebsstätte erfolgen.  

 

TIPP: Denken Sie daran, dass Sie ab 

heuer erstmalig auch einen fiktiven Un-

ternehmerlohn (als Einzelunternehmer, 

Mitunternehmer und unentgeltlich tätige 

Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft) 

für eine nachweislich in Forschung und 

experimenteller Entwicklung ausgeübte 

Tätigkeit bei den Forschungsaufwendun-

gen berücksichtigen können. Als fiktiver 

Unternehmerlohn können € 45 pro Stun-

de für maximal 1.720 Stunden (= 

€ 77.400 pro Person und Wirtschafts-

jahr) angesetzt werden. 

 

TIPP: Für den Prämienantrag 2023 

muss nach Ablauf des Wirtschaftsjahrs 

elektronisch ein sogenanntes Jahresgut-

achten der Forschungsförderungsge-

sellschaft (FFG) eingeholt werden. Um 

größere Sicherheit über die steuerliche 

http://www.essl-stb.at/


8 

 

www.essl-stb.at                     

 

Anerkennung von Forschungsaufwendun-

gen zu erlangen, besteht die Möglichkeit, 

im Vorhinein eine bescheidmäßige Bestä-

tigung über die begünstigte Forschung für 

ein bestimmtes Forschungsprojekt beim 

Finanzamt zu beantragen. Dafür ist es 

notwendig, von der FFG ein sogenanntes 

Projektgutachten einzuholen. 

 

8. VORTEILE DER E-MOBILITÄT 

Investitionen in die Elektromobilität 

wurden im Jahr 2023 durch die Ein-

führung des Investitionsfreibetrags 

attraktiver gemacht. Obwohl die betrieb-

lichen Förderungen für den Ankauf von E-

PKWs auf soziale Einrichtungen, Fahrschu-

len, E-Carsharing und E-Taxis einge-

schränkt wurde, sind Elektrofahrzeuge 

steuerlich immer noch dem Verbren-

nungsmotor vorzuziehen. Folgende Vortei-

le können die Elektrofahrzeuge (CO2-

Emissionswert von 0 g/km) gegenüber 

den herkömmlichen, mit Verbrennungs-

motoren betriebenen Fahrzeugen für sich 

verbuchen:  

 

- Vorsteuerabzugsfähigkeit: Der vol-

le Vorsteuerabzug steht allerdings nur 

bei Anschaffungskosten des PKW bzw 

des Kraftrads bis maximal € 40.000 

brutto zu. Zwischen € 40.000 und     

€ 80.000 brutto gibt es einen aliquo-

ten Vorsteuerabzug. Kostet das Elekt-

roauto mehr als € 80.000 brutto, so 

steht kein Vorsteuerabzug zu.  

Achtung: Hybridfahrzeuge sind nicht 

von den Begünstigungen der reinen 

Elektroautos umfasst.  

- Die laufenden Kosten wie zB Strom-

kosten und die Kosten für Stromab-

gabestellen sind unabhängig von den 

Anschaffungskosten voll vorsteuerab-

zugsfähig. 

- E-Mobilitätsförderung: Im Jahr 

2023 wird die Förderung für die An-

schaffung von Elektro-PKW für Betrie-

be nur noch für soziale Einrichtungen, 

Fahrschulen, E-Carsharing und E-

Taxis angeboten. Die Förderung be-

trägt € 1.000. Für Private beträgt die 

Förderung bis zu € 3.000, maximal 

jedoch 50% der Anschaffungskosten. 

Hybridfahrzeuge werden nicht geför-

dert. Des Weiteren wird die E-

Ladeinfrastruktur (zB Wallbox, intelli-

gente Ladekabel) ebenfalls gefördert 

(sowohl privat als auch betrieblich).  

Achtung: Die E-Mobilitätsförderung 

wird nur gewährt, wenn der Brutto-

Listenpreis (Basismodell ohne Son-

derausstattung) des PKW € 60.000 

nicht überschreitet.  

- degressive Abschreibung: Elektro-

fahrzeuge mit einem Emissionswert 

von 0 g/km genießen die Vorteile der 

degressiven Abschreibung (siehe 

Punkt 1.1) 

- keine NoVA: Da die NoVA anhand 

des CO2-Ausstoßes berechnet wird, 

sind Elektrofahrzeuge mit einem 

Emissionswert von 0 g/km gänzlich 

davon befreit. 

- kein Sachbezug: Für Mitarbeiter, die 

das arbeitgebereigene Elektroauto 

privat nutzen dürfen, fällt kein Sach-

bezug an. 

- keine motorbezogene Versiche-

rungssteuer: reine Elektrofahrzeuge 

sind von der motorbezogenen Versi-

cherungssteuer gänzlich befreit. 

- Möglichkeit zur Inanspruchnahme des 

Investitionsfreibetrags von 15% 

der Anschaffungskosten. 

 

9. PENSIONSVERPFLICHTUNG 
AUSLAGERUNG BIS ENDE 2023  

Die Betriebspension als 2. Säule der Al-

tersvorsorge steigert Ihre Attraktivität als 

Dienstgeber und dient als Instrument der 

Mitarbeiterbindung. 
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Die laufenden und künftigen Verpflichtun-

gen sind in der Bilanz mittels einer Pensi-

onsrückstellung abzubilden. Eine Über-

tragung der Pensionsrückstellung in 

eine Pensionskasse ist denkbar, wobei 

eine begünstigte Auslagerung gem § 124 

EStG nur noch bis Ende 2023 möglich 

ist. Die Begünstigung sieht vor, dass für 

die Übertragung an eine Pensionskassa 

oder ein Versicherungsunternehmen die 

10%-Grenze des § 4 Abs 4 Z 2 lit a EStG 

keine Anwendung findet. Somit können 

bei beitragsorientierten Zusagen die Bei-

träge die Summe von 10% der Ge-

haltssumme aller Anwartschaftsbe-

rechtigten übersteigen und sind in 

voller Höhe als Betriebsausgabe aner-

kannt. 

Der Unterschiedsbetrag zwischen der 

steuerwirksam gebildeten Pensionsrück-

stellung und dem Deckungserfordernis ist 

zu aktivieren und gleichmäßig auf zehn 

Jahre verteilt abzusetzen. 

 

Die Auslagerung von Pensionsverpflich-

tungen bringt dem Unternehmen den 

Wegfall oder eine Reduzierung der Pensi-

onsrückstellung und damit eine Bilanz-

verkürzung. Die Pensionskassenbeiträge 

stellen Betriebsausgaben dar. Für den 

Berechtigten ist eine Auslagerung insofern 

interessant als in unsicheren Zeiten die 

Firmenpension unabhängig vom wei-

teren Unternehmensschicksal ausbe-

zahlt wird. 

 

TIPP: die Auslagerung von Pensionszusa-

gen ist ein komplexer Vorgang, der bereits 

im Vorfeld durch einen professionellen 

Berater begleitet werden sollte. 

 

 

 

10. WERTPAPIERDECKUNG 
FÜR PENSIONSRÜCKSTELLUNG 

Für den Fall, dass die Pensionsrückstel-

lung nicht an eine Pensionskassa oder 

eine Versicherung ausgelagert wurde, gilt 

es, am Schluss eines jeden Wirtschafts-

jahres Wertpapiere im Nennbetrag von 

mindestens 50% der am Schluss des 

vorangegangenen Wirtschaftsjahres 

ausgewiesenen steuerlichen Pensions-

rückstellung im Betriebsvermögen zu 

halten. Ansprüche aus einer Rückde-

ckungsversicherung können angerech-

net werden. Beträgt die erforderliche 

Wertpapierdeckung auch nur vorüber-

gehend weniger als die erforderlichen 

50% der Rückstellung, so ist als Strafe 

der Gewinn um 30% der Wertpapierun-

terdeckung zu erhöhen (ausgenommen 

in dem Ausmaß, in dem die Rückstellung 

infolge Absinkens der Pensionsansprüche 

am Ende des Jahres nicht mehr ausgewie-

sen wird oder getilgte Wertpapiere binnen 

2 Monaten ersetzt werden).  

Als deckungsfähige Wertpapiere gelten 

in Euro begebene Anleihen und Anleihen-

fonds (wobei neben Anleihen österreichi-

scher Schuldner auch Anleihen von in ei-

nem EU- bzw EWR-Mitgliedstaat ansässi-

gen Schuldnern zulässig sind), weiter 

auch inländische Immobilienfonds sowie 

ausländische offene Immobilienfonds mit 

Sitz in einem EU- bzw EWR-Staat. Die 

Wertpapiere dürfen nicht verpfändet wer-

den. 

 

TIPP: Für Wertpapier des Anlagevermö-

gens gilt grundsätzlich das gemilderte 

Niederstwertprinzip. Sollte es zu nachhal-

tigen Kursverlusten gekommen sein, sind 

diese Wertpapiere abzuwerten und in Hö-

he der Differenz neue Wertpapiere anzu-

schaffen. 
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11. TIPPS FÜR KLEINUNTER-

NEHMER 

11.1 Kleinunternehmer in der Um-

satzsteuer 

Unternehmer mit einem Jahres-

Nettoumsatz von bis zu € 35.000 sind 

umsatzsteuerlich Kleinunternehmer und 

damit von der Umsatzsteuer befreit. Je 

nach anzuwendendem Umsatzsteuersatz 

entspricht dies einem Bruttoumsatz 

(inkl USt) von € 38.500 (bei nur 

10%igen Umsätzen, wie zB Wohnungs-

vermietung) bis € 42.000 (bei nur 

20%igen Umsätzen). Von der Berechnung 

der Kleinunternehmergrenze ausgenom-

men sind bestimmte steuerfreie Umsätze 

wie zB aus ärztlicher Tätigkeit oder als 

Aufsichtsrat. Ebenfalls von der Berech-

nung der Kleinunternehmergrenze ausge-

nommen sind Umsätze, die im Rahmen 

des EU-OSS (OneStopShop – Versand-

handel) erklärt werden. Bei Inanspruch-

nahme der Kleinunternehmerregelung darf 

keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt 

werden. Überdies geht der Vorsteuerab-

zug für alle mit diesen Umsätzen zusam-

menhängenden Ausgaben verloren.  

Umsatzsteuerbefreite Kleinunternehmer, 

die sich mit ihrem Umsatz knapp an der 

Kleinunternehmergrenze bewegen, 

sollten rechtzeitig überprüfen, ob sie die 

Umsatzgrenze von netto € 35.000 im lau-

fenden Jahr noch überschreiten werden. 

Eine einmalige Überschreitung um 15% 

innerhalb von 5 Jahren ist unschädlich. 

Wird die Grenze überschritten, müssen 

bei Leistungen an Unternehmer allenfalls 

noch im Jahr 2023 korrigierte Rech-

nungen mit Umsatzsteuer ausgestellt 

werden. Bei Leistungen an Nichtunter-

nehmer ist erfahrungsgemäß eine Rech-

nungskorrektur schwer möglich, weshalb 

die dann geschuldete Umsatzsteuer aus 

dem Brutto-Einnahmenbetrag herausge-

rechnet werden muss. 

In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, auf 

die Steuerbefreiung für Kleinunter-

nehmer zu verzichten (etwa um 

dadurch in den Genuss des Vorsteuerab-

zugs für die mit den Umsätzen zusam-

menhängenden Ausgaben, zB Investitio-

nen, zu kommen). Der Verzicht wird vor 

allem dann leichter fallen, wenn die Kun-

den ohnedies weitaus überwiegend wiede-

rum vorsteuerabzugsberechtigte Unter-

nehmer sind. 

 

TIPP: Ein Kleinunternehmer kann bis zur 

Rechtskraft des Umsatzsteuerbe-

scheids schriftlich gegenüber dem Fi-

nanzamt auf die Anwendung der Kleinun-

ternehmerregelung verzichten. Der Ver-

zicht bindet den Unternehmer allerdings 

für fünf Jahre! 

 

11.2  Kleinunternehmerpauschalie-

rung für Einnahmen-Ausgaben Rech-

ner  

Bei selbständiger oder gewerblicher Tätig-

keit kann der Gewinn pauschal ermittelt 

werden, wenn die umsatzsteuerrechtliche 

Kleinunternehmerregelung anwendbar ist 

oder nur deswegen nicht anwendbar ist, 

weil die Umsatzgrenze um nicht mehr als 

€ 5.000 überschritten wurde. Die Kleinun-

ternehmerpauschalierung ist auch dann 

anwendbar, wenn eine andere unechte 

Umsatzsteuerbefreiung der umsatzsteuer-

rechtlichen Kleinunternehmerregelung 

vorgeht (zB Ärzte oder Versicherungsver-

treter). Ausgenommen sind aber Einkünfte 

als Gesellschafter-Geschäftsführer, Auf-

sichtsratsmitglied und Stiftungsvorstand. 

Bei der Gewinnermittlung sind dabei die 

Betriebsausgaben pauschal mit 45% 

bzw 20% bei Dienstleistungsbetrie-

ben anzusetzen. Daneben können nur 

noch Sozialversicherungsbeiträge, das 

Arbeitsplatzpauschale sowie das 50%ige 

Pauschale für betrieblich genutzte Netz-
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karten für Massenbeförderungsmittel ab-

gezogen werden. Der Grundfreibetrag des 

Gewinnfreibetrages steht ebenfalls zu.  

TIPP: Da bei nebenberuflichen Einkünften 

(zB Vortragstätigkeit, Autorenhonorare) 

sehr oft ohnehin nur geringe Betriebsaus-

gaben anfallen, kann die Inanspruchnah-

me der Pauschalierung interessant wer-

den.  

 

12. „KLEINUNTERNEHMER“- 

GSVG-BEFREIUNG BIS 

31.12.2023 BEANTRAGEN 

Gewerbetreibende und Ärzte (Zahn-

ärzte) können bis spätestens 31.12.2023 

rückwirkend für das laufende Jahr die 

Befreiung von der Kranken- und Pensi-

onsversicherung nach GSVG (Ärzte nur 

Pensionsversicherung) beantragen, wenn 

die steuerpflichtigen Einkünfte 2023 

maximal € 6.010,92 und der Jahres-

umsatz 2023 maximal € 35.000 aus 

sämtlichen unternehmerischen Tätigkeiten 

betragen werden. Antragsberechtigt sind 

 Jungunternehmer (maximal 12 Mo-

nate GSVG-Pflicht in den letzten fünf 

Jahren), die das 57. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben. 

 Personen, die das 60. Lebensjahr 

vollendet haben, sowie 

 Männer und Frauen, die das 57. Le-

bensjahr (nicht aber das 60. Lebens-

jahr) vollendet haben, wenn sie in 

den letzten fünf Jahren die maßgeb-

lichen Umsatz- und Einkunftsgren-

zen nicht überschritten haben. 

Die Befreiung kann auch während des 

Bezugs von Kinderbetreuungsgeld 

oder bei Bestehen einer Teilversicherung 

während der Kindererziehungszeit bean-

tragt werden, wenn die monatlichen 

Einkünfte maximal € 500,91 und der 

monatliche Umsatz maximal               

€ 2.916,67 betragen. 

TIPP: Der Antrag für 2023 muss spätes-

tens am 31.12.2023 bei der SVS einlan-

gen. Wurden im Jahr 2023 bereits Leis-

tungen aus der Krankenversicherung be-

zogen, gilt die Befreiung von KV-Beiträgen 

erst ab Einlangen des Antrags. 

 

13. ARBEITSPLATZPAUSCHA-

LE UND NETZKARTE FÜR SELB-

STÄNDIGE 

Das Arbeitsplatzpauschale steht für Auf-

wendungen aus der (teilweise) betriebli-

chen Nutzung der eigenen Wohnung zu, 

wenn kein anderer Raum für die betriebli-

che Tätigkeit zur Verfügung steht. Es wird 

zwischen dem „großen“ und dem „kleinen“ 

Pauschale unterschieden: 

 € 1.200 pro Jahr stehen zu, wenn 

keine anderen Einkünfte aus ei-

ner aktiven Erwerbstätigkeit von 

mehr als € 11.000 erzielt werden, 

für die außerhalb der Wohnung ein 

anderer Raum zur Verfügung steht. 

 € 300 pro Jahr stehen zu, wenn 

die anderen Aktiveinkünfte 

mehr als € 11.000 betragen. Da-

neben sind Aufwendungen für er-

gonomisches Mobiliar abzugsfähig 

(ebenfalls max € 300 pro Jahr). 

 

Seit 2023 können Selbständige ohne Auf-

zeichnung der Trennung in betriebliche 

und private Fahrten 50% der Ausgaben 

für eine Wochen-, Monats- oder Jah-

reskarte für ein Massenbeförderungsmit-

tel pauschal als Betriebsausgabe ab-

setzen, sofern diese auch für betriebliche 

Fahrten glaubhaft verwendet werden. Der 

Pauschalbetrag kann auch bei der Basis-

pauschalierung oder der Kleinunterneh-

merpauschalierung als zusätzliche Be-

triebsausgabe berücksichtigt werden. 

Hinweis zur Umsatzsteuer: Es sind 

50% der Bruttokosten als Betriebsausga-
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be anzusetzen, da für den Vorsteuerabzug 

die tatsächliche unternehmerische Nut-

zung nachgewiesen werden müsste. 

 

14. ENDE DER AUFBEWAH-

RUNG FÜR UNTERLAGEN AUS 

2016 

Zum 31.12.2023 läuft die 7-jährige Auf-

bewahrungspflicht für Bücher, Auf-

zeichnungen, Belege etc des Jahres 2016 

aus. Diese können daher ab 1.1.2024 

vernichtet werden. Beachten Sie aber, 

dass Unterlagen dann weiter aufzubewah-

ren sind, wenn sie in einem anhängigen 

Beschwerdeverfahren (lt BAO) oder für ein 

anhängiges gerichtliches oder behördli-

ches Verfahren (lt UGB), in dem Ihnen 

Parteistellung zukommt, von Bedeutung 

sind.  

Für Grundstücke, die ab dem 1.4.2012 

erstmals unternehmerisch genutzt wer-

den, gilt im Falle einer Änderung der Ver-

hältnisse, die für den ursprünglichen Vor-

steuerabzug maßgeblich waren, ein Be-

richtigungszeitraum für die Vorsteuer von 

20 Jahren. Die Aufbewahrungsfrist für 

Unterlagen derartiger Grundstücke be-

trägt 22 Jahre. 

 

Hinweis: verlängerte Aufbewahrungs-

frist aller Unterlagen, Belege und Arbeits-

zeitaufzeichnungen in Zusammenhang 

mit: 

- Kurzarbeit: 10 Jahre ab Ende des Jah-

res der letzten Auszahlung der gesam-

ten Förderung 

- Investitionsprämie: 10 Jahre ab En-

de des Kalenderjahres der letzten Aus-

zahlung 

- Energiekostenzuschüsse: 10 Jahre 

ab Ende des Kalenderjahres der letzten 

Auszahlung 

- COFAG-Förderbedingungen: 7 Jahre 

TIPP: Unabhängig von den gesetzlichen 

Bestimmungen sollten Sie als Privatper-

son sämtliche Belege im Zusammen-

hang mit Grundstücken aufbewahren. 

Dazu zählen neben dem Kaufvertrag vor 

allem auch die Belege über Anschaffungs-

nebenkosten (zB Anwalts- und Notarkos-

ten, Grunderwerbsteuer, Schätzkosten) 

sowie über alle nach dem Kauf durchge-

führten Investitionen. All diese Kosten 

erhöhen bei der Ermittlung des Veräu-

ßerungsgewinns die tatsächlichen An-

schaffungskosten und reduzieren damit 

den steuerpflichtigen Gewinn. 

 

Auf jeden Fall platzsparender ist eine 

elektronische Archivierung aller Buch-

haltungsunterlagen. In diesem Fall ist da-

rauf zu achten, dass die inhaltsgleiche, 

vollständige und geordnete Wiedergabe 

bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbe-

wahrungsfrist jederzeit gewährleistet ist. 

 

Steuertipps für Arbeitgeber & 

Mitarbeiter 

„Mehr Netto vom Brutto“ könnte das Mot-

to lauten, wenn Sie in Hinblick auf einen 

Teuerungsausgleich überlegen, Ihren Mit-

arbeitern noch steuerfrei etwas zukom-

men zu lassen. 

 

1. OPTIMALE AUSNUTZUNG DES 

JAHRESSECHSTELS  

Wenn neben den regelmäßigen Monatsbe-

zügen noch andere Bezüge (wie zB Über-

stundenvergütungen, Nachtarbeitszu-

schläge, Schmutz-, Erschwernis- und Ge-

fahrenzulagen etc) zur Auszahlung oder 

etwa Sachbezüge nur zwölf Mal jährlich 

zur Verrechnung gelangen, dann wird das 

begünstigt besteuerte Jahressechstel 

durch Urlaubs- und Weihnachtsgeld in der 
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Regel nicht optimal ausgenutzt. In die-

sem Fall könnte in Höhe des restlichen 

Jahressechstels noch eine Prämie aus-

bezahlt werden, die je nach Höhe des Jah-

ressechstels mit 6% bis 35,75% ver-

steuert werden muss. Beträgt das Jah-

ressechstel mehr als € 83.333, kommt für 

übersteigende Beträge ein Steuersatz von 

50% bzw allenfalls 55% zur Anwendung. 

Für Arbeitnehmer, denen auf Grund von 

Kurzarbeit reduzierte Bezüge zugeflos-

sen sind, ist das Jahressechstel pauschal 

um 15% zu erhöhen (auch für das Kon-

trollsechstel).  

 

Achtung: Werden im laufenden Kalender-

jahr 2023 insgesamt mehr als ein Sechstel 

der zugeflossenen laufenden Bezüge mit 

dem festen Steuersatz begünstigt besteu-

ert, muss der Arbeitgeber bei Auszahlung 

des letzten laufenden Bezuges (im De-

zember oder im Beendigungsmonat) die 

übersteigenden Beträge durch Aufrol-

lung nach Tarif versteuern. 

 

2. ZUKUNFTSSICHERUNG FÜR 

DIENSTNEHMER BIS € 300 

STEUERFREI 

Die Bezahlung von Prämien für Lebens-, 

Kranken- und Unfallversicherungen (ein-

schließlich Zeichnung eines Pensions-

Investmentfonds) durch den Arbeitgeber 

für alle Arbeitnehmer oder bestimmte 

Gruppen von Arbeitnehmern ist bis zu     

€ 300 pro Jahr und Arbeitnehmer 

nach wie vor steuerfrei. 

Achtung: Wenn die ASVG-

Höchstbeitragsgrundlage noch nicht über-

schritten ist, besteht für die Zahlungen, 

wenn sie aus einer Bezugsumwandlung 

stammen, Sozialversicherungspflicht. 

 

 

3. MITARBEITERBETEILIGUN-
GEN UND TEUERUNGSPRÄMIE 

3.1 Mitarbeiterbeteiligung 

Für den Vorteil aus der unentgeltlichen 

oder verbilligten Abgabe von Beteili-

gungen am Unternehmen des Arbeitge-

bers oder an mit diesem verbundenen 

Konzernunternehmen besteht ein Freibe-

trag pro Mitarbeiter und Jahr von       

€ 3.000. Der Vorteil muss allen Mitarbei-

tern oder einer bestimmten Gruppe von 

ihnen zukommen; die Beteiligung muss 

vom Mitarbeiter länger als 5 Jahre gehal-

ten werden. Nach Ansicht des VwGH stel-

len auch die Angehörigen des Manage-

ments eine begünstigungsfähige Gruppe 

dar. 

 

3.2 Mitarbeitergewinnbeteiligung und 

Teuerungsprämie 

Seit dem 1.1.2022 besteht die Möglich-

keit, aktive Mitarbeiter am Vorjahreserfolg 

des Unternehmens bis zu € 3.000 steuer-

frei zu beteiligen. Alternativ kann noch im 

Jahr 2023 eine steuerfreie Teuerungs-

prämie von bis zu € 3.000 an Mitarbei-

ter ausbezahlt werden. Die wichtigsten 

Unterschiede haben wir hier gegenüberge-

stellt: 
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TIPP: In aller Regel wird für den Arbeit-

geber die Teuerungsprämie im Jahr 2023 

das präferierte Instrument sein. Soll dem 

Mitarbeiter eine Teuerungsprämie zuge-

wendet werden, so achten Sie darauf, 

dass diese spätestens mit der Dezember-

Lohnabrechnung ausbezahlt wird. 

 

4. VORSCHAU AUF MITARBEI-

TERBETEILIGUNG BEI START-
UPS 

Das derzeit in Begutachtung befindliche 

Start-up-Förderungsgesetz 2023 soll ab 

dem 1.1.2024 eine neue Begünstigung für 

Mitarbeiterbeteiligungen beinhalten. Bei 

einer Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung wird 

ein Besteuerungsaufschub eingeführt, so-

dass eine Besteuerung des geldwerten 

Vorteils aus der unentgeltlichen Abgabe 

der Gesellschaftsanteile erst mit dem 

„Exit“ (zB anschließender Veräußerung der 

Anteile) des Mitarbeiters stattfinden soll. 

Zusätzlich zum Besteuerungsaufschub soll 

eine begünstigte Besteuerung stattfinden. 

Für alle Start-Up-Unternehmer kann es 

also von Vorteil sein, eine derartige Mitar-

beiterbeteiligung in das Jahr 2024 zu ver-

schieben. 

 

Achtung: Diese Mitarbeiterbeteiligung 

hängt eng mit der angedachten Einfüh-

rung einer neuen Gesellschaftsform „Flex-

Kap“ (Flexible Kapitalgesellschaft) zu-

sammen; diese wurde vom Gesetzgeber 

allerdings zum Zeitpunkt der Ausgabe 

dieser Klienteninformation noch nicht be-

schlossen. 

 

5. WEIHNACHTSGESCHENKE 

BIS € 186 STEUERFREI 

(Weihnachts-)Geschenke an Mitarbeiter 

sind innerhalb eines Freibetrages von    

€ 186 jährlich lohnsteuer- und sozial-

versicherungsfrei, wenn es sich um 

Sachzuwendungen handelt (zB Waren-

gutscheine, Goldmünzen). Geldgeschen-

ke sind immer steuerpflichtig. 

 

Achtung: Wenn die Geschenke an 

Dienstnehmer über bloße Aufmerksamkei-

ten (zB Bücher, CDs, Blumen) hinausge-

hen, besteht auch Umsatzsteuerpflicht 

(sofern dafür ein Vorsteuerabzug geltend 

gemacht werden konnte). 

 

 

 

 Teuerungsprämie MA-

Gewinnbeteili-

gung 

Begünstigte           

Prämienhöhe 

€ 2.000 pro Jahr 
pro MA  
ohne Voraussetzun-
gen; 

zusätzlich € 1.000 

bei einer lohnge-

staltenden Vor-

schrift 

€ 3.000 pro Jahr 

pro MA 

Abgabenrecht-

liche   Befrei-

ungen 

Lohnsteuer, Kom-

munalsteuer, 

Dienstgeberbeitrag, 

Zuschlag zum 

Dienstgeberbeitrag 

sowie Sozialversi-

cherungsbeiträge 

Lohnsteuer 

Mitarbeiter-

gruppen 

keine MA-Gruppen Gewinnbeteiligung 

muss an mitarbei-

tergruppen mit 

objektiven, nach-

vollziehbaren Krite-

rien erfolgen 

Unterneh-

mensgewinn 

Kein Gewinn erfor-

derlich 

Prämienhöhe mit 

dem Vorjahres-EBIT 

gedeckelt 

Ersetzt „nor-

male“    Prä-

mien 

Nein, es muss sich 

um zusätzliche 

Zahlungen handeln 

Ja, bei Vorliegen 

aller Voraussetun-

gen 
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6. BETRIEBSVERANSTALTUN-
GEN BIS € 365 STEUERFREI 

Für eine Teilnahme an Betriebsveran-

staltungen (zB Betriebsausflug, Weih-

nachtsfeier, Teammeetings) steht pro Mit-

arbeiter und Jahr ein steuerfreier Be-

trag von € 365 zur Verfügung. Dabei gilt, 

dass alle Betriebsveranstaltungen des ge-

samten Jahres zusammengerechnet wer-

den. Ein eventueller Mehrbetrag ist steu-

erpflichtiger Arbeitslohn. 

 

7. SACHZUWENDUNGEN AN-

LÄSSLICH EINES DIENST- O-
DER FIRMENJUBILÄUMS BIS 

€ 186 STEUERFREI 

Sachzuwendungen an Mitarbeiter, die an-

lässlich eines Firmen- oder Dienstjubilä-

ums gewährt werden, sind bis € 186 pro 

Person und Jahr steuerfrei. 

 

8. KINDERBETREUUNGSKOS-
TEN: € 1.000 ZUSCHUSS DES 

ARBEITGEBERS STEUERFREI 

Leistet der Arbeitgeber für alle oder be-

stimmte Gruppen seiner Mitarbeiter einen 

Zuschuss für die Kinderbetreuung, dann 

ist dieser Zuschuss bis zu einem Betrag 

von € 1.000 jährlich pro Kind bis zum 

zehnten Lebensjahr von Lohnsteuer 

und SV-Beiträgen befreit. Vorausset-

zung ist, dass dem Arbeitnehmer für das 

Kind mehr als sechs Monate im Jahr der 

Kinderabsetzbetrag gewährt wird. Der 

Zuschuss darf nicht an den Arbeitnehmer, 

sondern muss direkt an eine institutio-

nelle Kinderbetreuungseinrichtung 

(zB Kindergarten), an eine pädagogisch 

qualifizierte Person oder in Form eines 

Gutscheins einer institutionellen Kinder-

betreuungseinrichtung geleistet werden.  

 

 

9. STEUERFREIES JOBTICKET 

BZW KLIMATICKET 

Zur Förderung der Benützung öffentlicher 

Verkehrsmittel können die Kosten für ein 

öffentliches Verkehrsmittel (“Jobticket”) 

auch dann steuerfrei vom Arbeitgeber 

übernommen werden, wenn das Ticket 

zumindest am Wohnort oder am Arbeitsort 

gültig ist. Unter das Jobticket fällt auch 

das sog „Klimaticket“ (auch als 1-2-3-

Ticket bekannt). 

 

Die Zurverfügungstellung ist durch gänzli-

che oder teilweise Kostenübernahme mög-

lich. Die Verlängerung von Tickets, insbe-

sondere von Jahreskarten, stellt einen 

Ticketerwerb dar. Wird das Jobticket aller-

dings anstatt des bisher gezahlten steuer-

pflichtigen Arbeitslohns zur Verfügung 

gestellt, dann liegt eine nicht begünstigte, 

steuerpflichtige Gehaltsumwandlung vor.  

 

10. HOMEOFFICE 

Als Abgeltung der Mehrkosten seiner Mit-

arbeiter im Homeoffice kann der Arbeitge-

ber für maximal 100 Tage pro Kalen-

derjahr bis zu € 3 pro Homeoffice-Tag 

(= € 300 pro Jahr) steuerfrei ausbe-

zahlen. Für die Berücksichtigung dieses 

Homeoffice-Pauschales muss die berufli-

che Tätigkeit auf Grund einer mit dem 

Arbeitgeber getroffenen Vereinbarung (= 

Homeoffice-Vereinbarung) in der Woh-

nung des Arbeitnehmers ausgeübt wer-

den.  

Um die Homeoffice-Tage belegen zu kön-

nen, hat der Arbeitgeber eine Aufzeich-

nungspflicht dieser Tage. Die Anzahl 

der Homeoffice-Tage muss im Lohnkon-

to und im Lohnzettel (L16) angeführt wer-

den.  

Wird das Homeoffice-Pauschale nicht bis 

zur maximalen Höhe vom Arbeitgeber 
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ausgeschöpft, kann der Arbeitnehmer 

den Differenzbetrag bei seiner Ar-

beitnehmerveranlagung als Wer-

bungskosten geltend machen. 

 

Beispiel: Herr Fritz arbeitet 100 Tage 

ausschließlich in seiner Wohnung im 

Homeoffice. Sein Arbeitgeber bezahlt 

ihm pro Homeoffice-Tag € 2, in Summe 

also € 200. In der Steuererklärung kann 

Herr Fritz den nicht ausgeschöpften Be-

trag von € 100 zusätzlich als Werbungs-

kosten geltend machen. Der Betrag 

ergibt sich aus der Differenz zwischen 

dem Maximalbetrag (€ 3 x 100 = € 300) 

und dem vom Arbeitgeber erhaltenen 

Betrag in Höhe von € 200. 

 

Digitale Arbeitsmittel sowie das 

(Mobil)Telefon, die dem Arbeitnehmer 

vom Arbeitgeber für Zwecke des 

Homeoffice zur Verfügung gestellt werden, 

stellen auch bei teilweiser privater 

Nutzung keinen steuerpflichtigen 

Sachbezug dar. 

 

Zusätzlich dazu können Arbeitnehmer 

Ausgaben für die ergonomische 

Einrichtung ihres häuslichen 

Arbeitsplatzes außerhalb eines 

Arbeitszimmers zusätzlich (zB 

Schreibtisch, Drehstuhl, Beleuchtung) bis 

zu einem Betrag von € 300 im 

Kalenderjahr 2023 als Werbungskosten 

geltend machen. Die Voraussetzung dafür 

ist allerdings, dass zumindest 26 Tage im 

Homeoffice gearbeitet wurde. 

Hat ein Arbeitnehmer neben den ergono-

mischen Einrichtungen und dem Home-

office-Pauschale zusätzlich ausschließ-

lich beruflich veranlasste Arbeitsmittel 

angeschafft, so können diese wie bis-

her als Werbungskosten geltend ge-

macht werden. Bei digitalen Arbeitsmit-

teln erfolgt allerdings eine Gegenrechnung 

mit dem Homeoffice-Pauschale. 

 

11. PAUSCHALE REISEAUF-

WANDSENTSCHÄDIGUNGEN 

Pauschale Reiseaufwandsentschädi-

gungen an Sportler, Schiedsrichter und 

Sportbetreuer (zB Trainer, Masseure), die 

von gemeinnützigen Sportvereinen ausge-

zahlt werden, sind im Jahr 2023 bis zu 

€ 120 pro Einsatztag, höchstens aber € 720 

pro Kalendermonat der Tätigkeit steuerfrei 

und beitragsfrei.  

 

Achtung: Es wurde eine jährliche Melde-

pflicht für die auszahlenden Vereine ein-

geführt. Für jeden Sportler, Schiedsrich-

ter, Betreuer, dem für eine nichtselbstän-

dige Tätigkeit steuerfrei pauschale Reise-

aufwendungen ausbezahlt worden sind, 

hat der Verein bis Ende Februar des 

Folgejahres eine Meldung an das Finanz-

amt zu schicken (erstmals bis 29.2.2024 

für das Jahr 2023). 

 

Steuertipps für Arbeitnehmer 

 

1. WERBUNGSKOSTEN NOCH 

VOR DEM 31.12.2023 BEZAH-

LEN 

Werbungskosten müssen bis zum 

31.12.2023 bezahlt werden, damit sie 

2023 noch von der Steuer abgesetzt wer-

den können. Denken Sie dabei insbeson-

dere an Fortbildungskosten (Seminare, 

Kurse, Schulungen, etc, samt allen damit 

verbundenen Nebenkosten wie Reisekos-

ten und Verpflegungsmehraufwand), Fa-

milienheimfahrten, Kosten für eine 

doppelte Haushaltsführung, Tele-
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fonspesen, Fachliteratur, beruflich ver-

anlasste Mitgliedsbeiträge etc. Auch 

2023 geleistete Vorauszahlungen für 

derartige Kosten können noch 2023 abge-

setzt werden. Ausbildungskosten, wenn 

sie mit der beruflichen oder einer ver-

wandten Tätigkeit in Zusammenhang ste-

hen, und Kosten der Umschulung kön-

nen ebenso als Werbungskosten geltend 

gemacht werden. 

 

TIPP: Aufwendungen für Arbeitsmittel 

können als Werbungskosten abgesetzt 

werden, wobei die Grenze für geringwerti-

ge Wirtschaftsgüter zu beachten ist. Wenn 

Sie privat einen Computer anschaffen, den 

Sie für berufliche Zwecke benötigen, kann 

er im Jahr 2023 – insoweit die An-

schaffungskosten € 1.000 nicht überstei-

gen – sofort abgeschrieben werden. Den-

ken Sie daran, dass die Finanzverwaltung 

davon ausgeht, dass dieser Computer 

auch privat genutzt werden kann, und 

ohne Nachweis ein Privatanteil von 

40% auszuscheiden ist. 

 

2. ARBEITNEHMERVERANLA-

GUNG 2018 SOWIE RÜCKZAH-

LUNG VON ZU UNRECHT EIN-

BEHALTENER LOHNSTEUER DES 

JAHRES 2018 BEANTRAGEN 

Wer zwecks Geltendmachung von Steuer-

vorteilen, wie  

 Steuerrefundierung bei schwanken-

den Bezügen (Jahresausgleichsef-

fekt);  

 Geltendmachung von Werbungskos-

ten, Pendlerpauschale und Pend-

lereuro, Sonderausgaben, außerge-

wöhnlichen Belastungen; 

 Verlusten aus anderen Einkünften, 

zB Vermietungseinkünften;  

 Geltendmachung von Alleinverdie-

ner- bzw Alleinerzieherabsetzbe-

trag bzw des Mehrkindzuschlags; 

 Geltendmachung des Unterhaltsab-

setzbetrags; 

 Gutschrift von Negativsteuern  

eine Arbeitnehmerveranlagung bean-

tragen will, hat dafür 5 Jahre Zeit.  

 

Hinweis: Am 31.12.2023 endet daher die 

Frist für den Antrag auf Arbeitnehmerver-

anlagung 2018. 

 

Hat ein Dienstgeber im Jahr 2018 von den 

Gehaltsbezügen eines Arbeitnehmers zu 

Unrecht Lohnsteuer einbehalten, kann 

dieser bis spätestens 31.12.2023 beim 

Finanzamt einen Rückzahlungsantrag 

stellen. 

 

Steuertipps für alle Steuer-

pflichtigen 

 

1 SONDERAUSGABEN NOCH 
2023 BEZAHLEN 

1.1 Nachkauf von Pensionsversi-

cherungszeiten und freiwillige Wei-

terversicherung in der Pensionsversi-

cherung 

Ohne Betragsbegrenzung und unabhängig 

vom Einkommen sind etwa Nachkäufe 

von Pensionsversicherungszeiten 

(Kauf von Schul- und Studienzeiten) und 

freiwillige Weiterversicherungsbei-

träge in der Pensionsversicherung 

absetzbar. Einmalzahlungen können auf 

Antrag auf 10 Jahre verteilt als Sonder-

ausgabe abgesetzt werden.  

10.1 Renten, Steuerberatungskosten 

und Kirchenbeitrag 

Unbeschränkt absetzbare Sonderausgaben 

sind bestimmte Renten (zB Kaufpreisren-
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ten nach Ablauf bestimmter steuerlicher 

Fristen, vom Erben zu bezahlende Renten-

legate) sowie Steuerberatungskosten. 

Kirchenbeiträge (auch wenn sie an ver-

gleichbare Religionsgesellschaften in der 

EU/EWR bezahlt werden) sind mit einem 

jährlichen Höchstbetrag von € 400 ab-

setzbar.  

10.2 Spenden als Sonderausgaben 

Folgende Spenden können steuerlich als 

Sonderausgaben/Betriebsausgaben abge-

setzt werden: 

 Spenden für Forschungsaufgaben oder 

der Erwachsenenbildung dienende 

Lehraufgaben an bestimmte Einrich-

tungen sowie Spenden an bestimmte, 

im Gesetz taxativ aufgezählte Organi-

sationen, wie zB Museen, Bundes-

denkmalamt und Behindertensport-

dachverbände. 

 Spenden für mildtätige Zwecke, für die 

Bekämpfung von Armut und Not in 

Entwicklungsländern und für die Hilfe-

stellung in nationalen und internationa-

len Katastrophenfällen. 

 Spenden an Organisationen, die sich 

dem Umwelt-, Natur- und Artenschutz 

widmen, Tierheime, freiwillige Feuer-

wehren, Landesfeuerwehrverbände und 

die Internationale Anti-Korruptions-

Akademie (IACA), allgemein zugängli-

che Präsentation von Kunstwerken etc. 

 

Die meisten begünstigten Spenden-

empfänger müssen sich beim Finanz-

amt registrieren lassen und werden auf 

der Homepage des BMF 

(http://www.bmf.gv.at/Service/allg/spend

en/) veröffentlicht. Bestimmte österreichi-

sche Museen, das Bundesdenkmalamt, 

Universitäten und ähnliche Institutionen 

sowie die freiwilligen Feuerwehren und 

Landesfeuerwehrverbände sind von der 

Registrierung ausgenommen. 

Die Spenden an alle begünstigten 

Spendenempfänger sind innerhalb fol-

gender Grenzen absetzbar: 

 Als Betriebsausgaben können Spenden 

bis zu 10% des Gewinns des lau-

fenden Wirtschaftsjahres abgezogen 

werden. 

 Als Sonderausgaben absetzbare private 

Spenden sind mit 10% des aktuellen 

Jahreseinkommens begrenzt, wobei 

schon abgezogene betriebliche Spen-

den auf diese Grenze angerechnet wer-

den. 

 

TIPP: Spenden, Kirchenbeiträge oder 

Beiträge für die freiwillige Weiterver-

sicherung oder für den Nachkauf von 

Versicherungszeiten in der Pensionsversi-

cherung werden für das Jahr 2023 nur 

mehr auf Grund der elektronisch über-

mittelten Daten der Empfängerorganisa-

tionen bei Ihrer (Arbeitnehmer) Veranla-

gung berücksichtigt. 

 

10.3 Öko-Sonderausgabenpauschale 

Seit dem Jahr 2022 sind die Ausgaben für 

die thermische Sanierung von Gebäuden 

und der Ersatz von fossilen durch klima-

freundlichere Heizsystemen begünstigt.  

Wurden Kosten für die thermische Sanie-

rung von € 4.000 bzw von € 2.000 bei 

Heizkesseltausch (nach Abzug aller Förde-

rungen) überschritten, so steht im Jahr 

2023 das Öko-Sonderausgabenpauschale 

von € 800 bzw von € 400 zu. Die restli-

chen Aufwendungen werden auf die kom-

menden 4 Jahre aufgeteilt. Dieses speziel-

le Sonderausgabenpauschale kann im Jahr 

2023 allerdings nur dann geltend gemacht 

werden, wenn der zu Grunde liegende 

Förderantrag noch im Jahr 2023 einge-

bracht wird. 
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2. SPENDEN VON PRIVATSTIF-

TUNGEN  

Spendenfreudige Privatstiftungen 

können für die vorstehend genannten be-

günstigten Spendenempfänger KESt-frei 

aus dem Stiftungsvermögen spenden. Für 

diese Spenden muss keine Begünstigten-

meldung nach § 5 PSG abgegeben wer-

den.  

 

Achtung: Als Stiftungsvorstand sollten 

Sie aber zuerst eruieren, ob die Stiftungs-

urkunde Sie überhaupt zu Spenden er-

mächtigen. 

 

3. AUSSERGEWÖHNLICHE BE-

LASTUNGEN NOCH 2023 BE-

ZAHLEN 

Voraussetzung für die Anerkennung von 

Krankheitskosten als außergewöhnliche 

Belastung ist, dass nachweislich eine 

Krankheit vorliegt, die durch die Behand-

lung eine Linderung oder Heilung erfährt. 

Zu den abzugsfähigen Kosten zählen Kos-

ten für Arzt, Medikamente, Spital, Betreu-

ung, Ausgaben für Zahnbehandlungen 

oder medizinisch notwendige Kuraufent-

halte und Aufwendungen für Heilbehelfe 

wie Zahnersatz, Sehbehelfe einschließlich 

Laserbehandlung zur Verbesserung der 

Sehfähigkeit, Hörgeräte, Prothesen, Geh-

hilfen und Bruchbänder. Steuerwirksam 

werden solche Ausgaben erst dann, wenn 

sie insgesamt einen vom Einkommen und 

Familienstand abhängigen Selbstbehalt 

(der maximal 12% des Einkommens 

beträgt) übersteigen.  

TIPP: Bestimmte außergewöhnliche Be-

lastungen (zB Behinderungen, Katastro-

phenschäden, Kosten der auswärtigen 

Berufsausbildung der Kinder) sind ohne 

Kürzung um einen Selbstbehalt absetzbar. 

Bedingt durch das vermehrte Auftreten 

von Unwettern im Jahr 2023 sind außer-

gewöhnliche Belastungen im Zusammen-

hang mit Katastrophenschäden besonders 

zu beachten. Zu Katastrophenschäden 

zählen Kosten für die Beseitigung unmit-

telbarer Katastrophenschäden, die Kosten 

für Reparatur und Sanierung von beschä-

digten Gegenständen sowie Kosten für die 

Ersatzbeschaffung zerstörter Gegenstän-

de. 

 

TIPP: Krankheitskosten sind grundsätz-

lich von der erkrankten Person selbst zu 

tragen, wobei der erkrankten Person ein 

steuerfreies Existenzminimum von           

€ 11.693 bleiben muss. Daher können 

Krankheitskosten vom (Ehe-)Partner 

übernommen und abgesetzt werden, 

wenn ohne Übernahme der Kosten das 

Einkommen des erkrankten (Ehe-

)Partners unter das steuerliche Existenz-

minimum fallen würde. 

 

4. WERTPAPIERVERLUSTE RE-

ALISIEREN 

Für Gewinne von Verkäufen von soge-

nanntem „Neuvermögen“ im Jahr 

2023 fällt die Wertpapiergewinnsteuer 

von 27,5% an. Zum „Neuvermögen“ 

zählen alle seit dem 1.1.2011 erworbenen 

Aktien und Investmentfonds sowie alle 

anderen ab dem 1.4.2012 entgeltlich 

erworbenen Kapitalanlagen (insbe-

sondere Anleihen, Derivate). Seit dem 

Jahr 2023 zählen auch erworbene Kryp-

towährungen, welche nach dem 31.3.2021 

erworben wurden, zum „Neuvermögen“. 

Erträgnisse daraus sind mit Erträgen an-

derer Kapitalanlagen verrechenbar. 
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TIPP: Verluste aus der Veräußerung die-

ser dem „Neuvermögen“ zuzurechnenden 

Kapitalanlagen können nicht nur mit Ver-

äußerungsgewinnen, sondern auch mit 

Dividenden und Zinsen aus Anleihen 

(nicht jedoch mit zB Sparbuchzinsen) 

ausgeglichen werden.  

 

TIPP: Wenn Sie bei verschiedenen Ban-

ken Wertpapierdepots oder zB mit Ihrer 

Ehefrau ein Gemeinschaftsdepot haben, 

müssen Sie Bescheinigungen über den 

Verlustausgleich anfordern. Im Rahmen 

der Steuererklärungen können Sie dann 

eventuell bei einem Wertpapierdepot nicht 

verwertete Verluste mit den positiven Ein-

künften aus dem anderen Wertpapierde-

pot ausgleichen. 
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